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AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER einhorn

SONDERWERBEFORMEN IN DEN AMTS-UND MITTEILUNGSBLÄTTERN

Präsentieren Sie mit hoher Aufmerksamkeit individuell Ihr Firmenjubiläum, Ihren Tag der offenen Tür, 
eine Ausstellung, eine Neueröffnung u.v.m.:

MITTELBOGEN – 4 Seiten 4-farbig in Einzelausgaben oder Gesamtbelegung Preis auf Anfrage

PR-ANZEIGEN – 1/2 Seite individuell gestaltet Preis auf Anfrage

in Verbindung mit Werbebannern auf der EV-App  Preis auf Anfrage

WÖCHENTLICHE AUSGABEN DER AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER:
ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf 
GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten 
MUTLANGEN, Pfersbach 
SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen 
WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel 

AMTSBLATT LEINTAL FRICKENHOFER HÖHE 
ESCHACH, Holzhausen, Seifertshofen
GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen 
LEINZELL 
OBERGRÖNINGEN
SCHECHINGEN, Leinweiler 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ROSENSTEIN (VGR) 
Heubach, Lautern, Beuren, Buch
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof
Böbingen/Rems, Beiswang
Heuchlingen, Holzleuten
Mögglingen

STADT 1 MIT DEN STADTTEILEN: 
BARGAU
BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld
DEGENFELD
WEILER IN DEN BERGEN

STADT 2 MIT DEN STADTTEILEN: 
HERLIKOFEN
HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern 

STADT 3 MIT DEN STADTTEILEN: 
GROSSDEINBACH, Kleindeinbach, Hangendeinbach, Radelstetten, Wustenriet, Waldau
LINDACH
REHNENHOF, WETZGAU 

STADT 4 MIT DEN STADTTEILEN: 
RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler
STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts



Die Amts- und  
Mitteilungsblätter-App 
Region Schwäbisch Gmünd

• kostenlos
• Neuigkeiten aus Ihrem Wohnort,  
 inklusive Ihren Nachbargemeinden
• kompatibel mit allen Android- & iOS-Geräten
• Download im Android- & Applestore
Zugangsdaten erhältlich per E-Mail an 
app@einhornverlag.de

Für unsereAbonenntenkostenlos

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND
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Großdeinbach
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Zimmern
Buch

Schwäbisch Hall

Schorndorf

Göppingen

Heidenheim

Aalen

VERBREITUNGSGEBIET 3

Wöchentlich 11 Amts- und 
Mitteilungsblätter in  
26 Gemeinden und Stadt-
teilen mit einer Druckauflage 
von 16 610 Exemplaren.
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ERSCHEINUNGSWEISE wöchentlich 

RÜCKTRITTSTERMINE Montag bis 10 Uhr, bereits entstandene Satzkosten werden in 
  Rechnung gestellt. Umfangreiche Änderungen an fertigen Anzeigen 

werden berechnet.

CHIFFRÉGEBÜHR 4,50 k

PREISE Nettoangaben in Euro zuzüglich MwSt.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne Abzug zu bezahlen. 

  Privatanzeigen müssen bar oder mit Bankeinzug ohne  
Skontogewährung bezahlt werden. 

  Für gewerbliche Anzeigen bei Bankabbuchung  
gewähren wir 2 % Skonto.

  Gemäß den Regelungen zur SEPA Basislastschrift ist der Auftraggeber vor Ausführung der 
Lastschrift vorab über den Zeitpunkt der Belastung zu informieren. Der Verlag informiert den 
Auftraggeber mindestens 1 Tag vor Belastung des Kontos. Die Lastschrift wird als solche  
gesonderte gekennzeichnet. Die Vorabinformation zur Belastung an den Auftraggeber erfolgt 
über die Rechnung oder in einer gesonderten Information per Email unter Nennung des  
Abbuchungstermins.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FÜR ALLE STADTTEILE

Der Spielplatz vor dem Gmünder Rathaus  

verabschiedet sich für dieses Jahr 

Nahezu fünfzehn Wochen hat der Sommerspielplatz vor dem 

Gmünder Rathaus alle Kinder-Herzen höherschlagen lassen. Nun 

geht er am Montag, 4. Oktober, in die Winterpause. Die beliebte 

Spieloase auf dem Oberen Marktplatz ist mittlerweile in den Som-

mermonaten zur festen und sehr beliebten Einrichtung der Gmünder 

Innenstadt geworden. Die Touristik und Marketing GmbH lässt sich 

hierfür in Zusammenarbeit mit dem Garten- und Friedhofsamt der 

Stadt Schwäbisch Gmünd jedes Jahr eine attraktive Gestaltung 

des Platzes mit spannenden und innovativen Spielgeräten einfallen. 

Mit etwas Wehmut wird Abschied vom diesjährigen Spielplatz ge-

nommen, doch die Spielgeräte der Firma Heinzmann aus Degenfeld 

verbleiben in Schwäbisch Gmünd: 

Die Multispielanlage, das Drehkarussell, die Vogelnestschaukel und 

die Doppelwippe werden danach auf dem Kinderspielplatz in der 

Kettelerstraße in Lindach eine neue Heimat finden. Die Sandspiel-

station für Kleinkinder wird auf dem Spielplatz Laichle aufgebaut.  

2 Hochbeete kommen in die Uhlandschule, 1 Hochbeet in den Kin-

dergarten Degenfeld. Die Federwippen und 2 weitere Hochbeete 

suchen noch eine neue Heimat. 

 

Messe 126 – Gmünder Messe  

für Schmuck & Gerät 

Von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Oktober 2021, findet die 

Gmünder Messe für Schmuck & Gerät im CCS Schwäbisch 

Gmünd, Leutze-Saal, statt. 

Eröffnung am Freitag um 19.00 Uhr 

Öffnungszeiten: 

Freitag  18.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

Samstag  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Sonntag  11.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Eintritt frei! 

IM NOTFALL FÜR SIE BEREIT

Notruf-Nummer 112 

Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr 

Krankentransporte Telefon 07171/19222 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notdienst von 18.00 Uhr bis morgens 8.00 Uhr

Bundesweite Rufnummer 116 117

Versorgung von „Notfallpatienten“ im Rahmen des ärztlichen Bereit-

schaftsdienstes in der Stauferklinik Mutlangen.

Rufnummer für den allgemeinärztlichen  

Notfalldienst: 116 117

Schwäbisch Gmünd (Allgemeiner Notfalldienst)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen

Mo, Di, Do, Fr   
 

18 – 22 Uhr

Mi   
 

 
13 – 22 Uhr

Sa, So und an Feiertagen   
 8 – 22 Uhr

Fachärztliche Notfalldienste

Augenärztlicher Notfalldienst

Zentrale Notrufnummer 116117

Kinderärztlicher Notfalldienst

Stauferklinik Mutlangen, Telefon 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst

zu erfragen unter Telefon 116117

Notruf bei Vergiftungen: 0761/19240

Ambulante Dienste 

Deutsches Rotes Kreuz

Ambulante Dienste, Tel. 07171/3506-44

Tagespflege, Tel. 07171/3506-42

www.drk-gd.de

Malteser Hilfsdienst

Ambulante Pflege, Mahlzeitendienst und Hausnotruf

Telefon 07171/92655-12

Katholische Sozialstation Schwäbisch Gmünd 

Pflegebereich „Unterm Hohenrechberg“

Hauptstraße 77, 73550 Waldstetten, Telefon 07171/9996599 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie bitten, für Besuche im Rathaus 
sowie auf dem Bezirksamt weiterhin vorab einen 

Termin zu vereinbaren. Vielen Dank.

Ihre Gemeindeverwaltung

Ergebnisse	der	Bundestagswahl	am	26.	September	2021	in	Waldstetten	

	

Ergebnisse der Bundestagswahl am 26. September in Waldstetten

AMTSBLATT

Herausgeber: Gemeinde Mutlangen · Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungsberichte der Gemeindeorgane und 

anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung ist Bürgermeisterin Stephanie Eßwein oder ihr Stellvertreter im Amt, für den übrigen 
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Ergebnis der

Bundestagswahl

’s Blättle
Amtliches Mitteilungsblatt »Bürger in der Gemeinschaft« der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, der 

Stadt Heubach und der Gemeinden Bartholomä, Böbingen a. d. Rems, Heuchlingen und Mögglingen

Bartholomä

Böbingen

Heubach

Heuchlingen

Mögglingen

3948. JahrgangFreitag, 01.10.2021

OKTOBERHEUBACH

02

» MTB – Rennen U9 – U 15
» MTB Marathon

» Enduro-Race
ab 20.00 Uhr „End of Season Party“
mit Acoustic Groove in der Stellung

» Dirtjump-Show, Trial-Show  

HERLIKOFEN
AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksamt Herlikofen 

Kerkerstraße 26, 73527 Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07171/ 82156, Telefax 07171/ 989129 

E-Mail: bza-herlikofen@schwaebisch-gmuend.de 

Öffnungszeiten: 
Montag  

08.00 - 12.00 und 14.30 - 16.30

Dienstag  
08.00 - 12.00

Mittwoch 
14.30 - 16.30

Donnerstag 
08.00 - 12.00 und 14.30 - 18.00

Freitag  
8.00 -12.00 Uhr 

Bei Renten- und Standesamtsangelegenheiten bitten 

wir um vorherige Terminvereinbarung. 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers Thomas Maihöfer finden 

nach Vereinbarung statt.   
Wir gratulieren 04.10.2021: Herrn Andreas Beer zum 85. Geburtstag 

Zur Goldenen Hochzeit 

08.10.2021: Eheleute Lore und Hans-Jochen Riedrich

 
Nächste Altpapiersammlung in Herlikofen 

Am Samstag, 02.10.2021, findet die nächste Altpapiersammlung in 

Herlikofen statt. Die Altpapiersammlung wird von der Katholischen 

Kirche als Straßensammlung (Holsammlung) durchgeführt. 

Bitte unterstützen Sie wie bisher die jugendfördernde Arbeit der 

örtlichen Vereine und Institutionen und verzichten Sie auf die blaue 

Tonne der GOA! Bereit gestellte blaue Tonnen dürfen von den Ver-

einen nicht geleert werden. 

Legen Sie das Altpapier bis 8.00 Uhr gut sichtbar und windsicher 

gebündelt bzw. in Kartonagen verpackt am Straßenrand ab. Um das 

Verladen auf das Fahrzeug zu erleichtern sollten handliche Bündel 

gepackt werden.  

Bezirksamt Herlikofen 
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Hirschmühle, Zimmern
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Die Evangelische Kirchengemeinde Schwä-

bisch Gmünd lädt herzlich ein zumGottesdienstam Erntedankfest
am Sonntag, 03. Oktober 2021, um 10.15 Uhr

im Betreuten Wohnen in Herlikofen

(Brainkofer Str. 14, 73527 Schwäbisch Gmünd)

Die 3G-Regel gilt – wie in allen Gottesdiensten – nicht. Stattdessen besteht 

Maskenpflicht. Ein freiwillig bekanntgegebener Impf- oder Genesungsstatus 

kann aber für die Unterschreitung des Mindestabstands berücksichtigt wer-

den.
Erntegaben zum Schmuck des Altars können am Samstag, 2. Oktober 2021

von 9 bis 17 Uhr bei Mesnerin Frau Blum, Am Limes 64, in Herlikofen abge-

geben werden. Neben Obst und Gemüse sind auch trockene oder „halt-

bare“ Lebensmittel willkommen. Nach dem Gottesdienst kommen 

die Spenden verschiedenen sozialen Einrichtungen in Schwäbisch 

Gmünd zugute.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGENFÜR ALLE STADTTEILE
Der Spielplatz vor dem Gmünder Rathaus verabschiedet sich für dieses Jahr Nahezu fünfzehn Wochen hat der Sommerspielplatz vor dem 

Gmünder Rathaus alle Kinder-Herzen höherschlagen lassen. Nun 
geht er am Montag, 4. Oktober, in die Winterpause. Die beliebte 
Spieloase auf dem Oberen Marktplatz ist mittlerweile in den Som-
mermonaten zur festen und sehr beliebten Einrichtung der Gmünder 
Innenstadt geworden. Die Touristik und Marketing GmbH lässt sich 
hierfür in Zusammenarbeit mit dem Garten- und Friedhofsamt der 
Stadt Schwäbisch Gmünd jedes Jahr eine attraktive Gestaltung 
des Platzes mit spannenden und innovativen Spielgeräten einfallen. 
Mit etwas Wehmut wird Abschied vom diesjährigen Spielplatz ge-
nommen, doch die Spielgeräte der Firma Heinzmann aus Degenfeld 
verbleiben in Schwäbisch Gmünd: Die Multispielanlage, das Drehkarussell, die Vogelnestschaukel und 
die Doppelwippe werden danach auf dem Kinderspielplatz in der 
Kettelerstraße in Lindach eine neue Heimat finden. Die Sandspiel-
station für Kleinkinder wird auf dem Spielplatz Laichle aufgebaut. 2 
Hochbeete kommen in die Uhlandschule, 1 Hochbeet in den Kin-
dergarten Degenfeld. Die Federwippen und 2 weitere Hochbeete 
suchen noch eine neue Heimat. 
Messe 126 – Gmünder Messe für Schmuck & Gerät Von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Oktober 2021, findet die 

Gmünder Messe für Schmuck & Gerät im CCS Schwäbisch 
Gmünd, Leutze-Saal, statt. Eröffnung am Freitag um 19.00 Uhr Öffnungszeiten: Freitag, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr Samstag, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Sonntag, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr Eintritt frei! 
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 WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH! 

ERNTEDANKMARKT IM SUPPENSTERN • Gemüsesuppe • Grußworte 
• Suppenstern - Erntedank • Spendenübergabe • kleiner Markt 

SONNTAG, 3. OKTOBER ab 12 UHR                                               ------------------------------------------------------------------------------------    Vom Suppensternlandfrauenteam: 
• Kaffee und Blechkuchen • Leckeres und Schönes  

30
ZONE

30 km/h in den Wohn ge bie ten un se ren Kindern undälteren Mitbürgern zuliebe!

38. Ausgabe · Donnerstag 23. September 2021

Amtsblatt
Leintal-Frickenhofer Höhe

Herausgeber: Gemeinden Eschach, Obergröningen, Göggingen, Leinzell und Schechingen ·  
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Anzeigenteil, Herstellung, Vertrieb und Verlag: einhorn-Verlag+Druck GmbH, 

73525  Schwäbisch Gmünd, Sebaldplatz 1, Telefon: 07171– 92780-0 oder 

E-Mail: abo@einhornverlag.de, www.einhornverlag.de   Bezugspreis: halbjährlich 16,20 €

Eschach · Obergröningen · Göggingen · Leinzell · Schechingen
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Eschach

Göggingen

Leinzell

Schechingen

Obergröningen

Der Musikverein Schechingen führt am Samstag, 16.10.2021, ab 

09:00 Uhr in Schechingen, Leinweiler und den umliegenden Gehöften 

eine Altmetallsammlung (Schrottsammlung) durch.

Wir möchten Sie bitten, das Altmetall erst am Samstag gut sicht-

bar ab 09:00 Uhr am Straßenrand bereitzustellen. 

Bei Gegenständen die schwer erreichbar oder sehr schwer sind, sind 

wir gerne behilflich. Bitte melden Sie dies vorab telefonisch bei 2. Vors. 

Karin Kudernatsch Tel. 01578 7025614 an.

Schnitzel mit Pommes und Salat 

Schlachtplatte mit Brot 

Bratwürste mit Kraut  

Vereinsheim Göggingen   

11 - 13 Uhr oder ab 13 Uhr 

Wir bitten um vorherige Anmeldung bis 12.10.21 

Telefon/WhatsApp: 01791140423  

E-Mail: info@sv-goeggingen.de 

KIRCHWEIH 

ESSEN 

Kaffee und selbstgemachte Kuchen 

Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Vorschriften 

Der SV Göggingen lädt ein 
zum 

Sonntag, 17. Oktober 

Wir bitten bei der Abholung die aktuell geltenden Hygiene– und Abstandsregeln  

einzuhalten. 
 

 
                                                www.mvhorn.de |        Musikverein Horn e.V.  

Zur Alteisensammlung gehören die Teile, die zum überwiegenden 

Teil aus Eisen, Stahl oder sonstigen Metallen (Kupfer, Zink, Edelstahl, 

…) bestehen. 

Beispiele: Eisenschrott, Dachrinnen. Fahrräder (ohne Bereifung), Ar-

maturen, landwirtschaftliche Geräte (Pflug, Schwader, …), Metallwerk-

zeuge, Kochtöpfe, Elektromotoren, Öfen, Bleche, Gegenstände aus 

Stahl, Maschinen- und Fahrzeugteile, etc…

Das gehört nicht dazu: Restmüll, Bauschutt, Bioabfälle, Glas, Gummi 

(Reifen), elektrische Geräte (z.B. Wasch- und Spülmaschinen, Bohrma-

schinen, etc…), Kühl- und Gefriergeräte, Problemstoffe, Holz, jegliche 

Arten von Kunststoffen

Altmetallsammlung (Schrottsammlung) 

des Musikvereins Schechingen

Neue Büros - Neuer Zugang während der 

Rathaussanierung  Da die Sanierungsarbeiten im Rathaus Anfang Oktober beginnen 

werden, wird es während der Umbauphase einen neuen Zugang 

zur Gemeindeverwaltung geben. Der neue Zugang wird über die 

Außentreppen an der Nordseite des Rathauses sein. Ein Barriere-

freier Zugang ist nach vorheriger Anmeldung an der Klingel oder 

nach telefonischer Vereinbarung möglich. Die neue Büroaufteilung 

ist aus dem beigefügten Plan ersichtlich. 

Neustart Mittagstisch für Senioren 

Um wieder für etwas Begegnung zu sorgen, was besonders der 

geistigen Gesundheit dient, halten wir es in der aktuellen Lage für 

richtig, wichtig und machbar, den Seniorenmittagstisch wieder 

aufleben zu lassen. Kurz vor Beginn der Pandemie waren im Durch-

schnitt knapp 50 Personen zu den Terminen erschienen. Nun ist es 

sehr schwer einzuschätzen, wie viele von Ihnen dieses Angebot 

wieder annehmen möchten, weshalb unbedingt eine Anmeldung 

erforderlich ist.   Zum 1. Mittagstisch am Donnerstag, 7. Oktober (ungarisches Gu-

lasch mit Nudeln und kleinem Dessert) laden wir sehr herzlich ein. 

Die Kosten für das Essen, Nachtisch und Mineralwasser belaufen 

sich auf 5,- € und werden vor der Essenausgabe abgerechnet, bzw. 

durch erworbene Essensmarken abgegolten. 

Wie früher findet dieser in der kleinen Kulturhalle neben der Grund-

schule statt. Essensausgabe ab 11.30 Uhr. Ende 12.30 Uhr (damit 

für die Grundschüler wieder alles gesäubert werden kann). 

Anmeldungen sind unbedingt erforderlich jeweils bis Dienstag 12.00 

Uhr (2 Tage vorher) und erfolgt über das Seniorenzentrum, Tel. 

07176-1763 während der Bürozeiten von Frau Noike. Bürozeiten 

sind am Dienstag/Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr bzw. Mittwoch 

14.00 – 16.00 Uhr oder bei Frau Heide, Tel. 07176-1363. Bei Bedarf 

können Sie auch einen kostenlosen Fahrservice bei Frau Noike oder 

Frau Heide anmelden. Corona-Schutzregeln entsprechend der aktuellen Verordnung 

vom 15.09.2021: Um uns gegenseitig vor Ansteckung zu schützen, gelten folgende 

Regeln:1.   Zutritt haben nur genesene oder geimpfte Personen. Je nach 

aktueller Verordnungslage auch getestete Personen (In der Ba-

sisstufe genügt ein tagesaktueller Antigentest, in der Warnstufe 

wird ein Tagesaktuelle PCR-Test benötigt. Bei Alarmstufe gilt die 

2G Regel, und nur geimpfte und genesene Personen können 

teilnehmen.2.   Sie sollten keine Krankheitssymtome aufweisen oder in den 

letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sein.

3.  Beim Kommen und Gehen ist eine medizinische Maske zu tragen.

4.   Bitte achten Sie auf Hygiene (Hände-Desinfektion beim Betreten 

und Verlassen durch bereitgestellte Mittel), Niesen/Husten nur in 

die Armbeuge, Händewaschen nach dem Toilettengang, usw.

5.  Auf Abstand achten.Wir freuen uns auf Ihr Kommen – Anmeldung nicht vergessen! 

Bleiben Sie gesund! Ihr Bürgermeister Johannes Schurr in Zusammenarbeit mit der 

Seniorengemeinschaft Spraitbach e.V. und dem Verein Wippidu e.V. 

Vorschau:  Sofern es der Pandemieverlauf zulässt, hier die weiteren 

Termine: Donnerstag, 21. Oktober (Bratwurst mit Kartoffelpüree und 

Sauerkraut) Donnerstag, 4. November (Linsen mit Spätzle und Saitenwurst) 

Donnerstag 18. November (Schweinebraten mit Rotkohl und 

Knödel) 
Im Dezember gibt es keinen Mittagstisch. Fortsetzung erst im 

Januar 2022. Die bisher ausgegeben Essensmarken behalten ihre 

Gültigkeit und können im Seniorenzentrum erworben werden.  

64. Jahrgang 

Freitag, 01. Oktober 2021 

Nummer 39

Herausgeber: Gemeinde Spraitbach · Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsberichte der Gemeindeorgane und 

anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung Spraitbach ist Bürgermeister Johannes Schurr oder sein Stellvertreter im Amt, für den üb-

rigen Inhalt der einhorn-Verlag · Herstellung: einhorn-Verlag+Druck GmbH, 73525 Schwäbisch Gmünd, Sebaldplatz 1, Telefon 0 7171/ 9 27 80-0, 

E-Mail: abo@einhornverlag.de, Internet: www.einhornverlag.de · Bezugspreis: halbjährlich 17,60 €

Amtsblatt

725 Jahre

Ehrungen und Verabschiedungen in Rechberg 

Ehrungen und Verabschiedungen 

Ehrungen und Verabschiedungen 

Einweihung "Friedrich-Röther-Platz" 

Bei strahlendem Wetter konnte am Samstag, 25.9.2021, der Fried-

rich-Röther-Platz eingeweiht und von Pfarrer Braun und Pfarrer Krieg 

gesegnet werden. Erster Bürgermeister Christian Baron würdigte 

das Vermächtnis des Namensgebers des Platzes und blickte auf den 

langen Weg zurück, den der Ortschaftsrat bis zur Verwirklichung der 

neuen Dorfmitte zurücklegen musste. Bei diesem Anlass wurde 

gleichzeitig das Figurenensemble „Familie“ des Künstlers Rolf Haug 

enthüllt und die Broschüre zum Straßdorfer Milchhäusle offiziell 

vorgestellt. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitwirkenden, 

Sponsoren und Unterstützer. 

Werner Nußbaum 

Ortsvorsteher 

Foto: Jan-Philipp Strobel
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Aktuelles aus der Gemeinde

Dank an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer  
Allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern möchte ich an dieser Stelle 
für ihre vorbildliche Unterstützung bei der Bundestagswahl bedan-
ken. Sie haben zum reibungslosen Ablauf bei der Stimmabgabe 
und der anschließenden Stimmenauszählung am Wahlsonntag 
beigetragen. Der Dank geht auch an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeinde, welche die Wahlen vorbereitet, organisiert 
und abgewickelt haben. 
Christoph Hald 
Bürgermeister 

Herzliche Gratulation zur bestandenen Prüfung 
Isabell Schepanske hat ihre 3-jährige Ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten erfolgreich abgeschlossen. Während ihrer Ausbil-
dungszeit durchlief sie umfassend alle Ämter innerhalb der Gemein-
deverwaltung Gschwend und besuchte die kaufmännische Schule 
in Stuttgart sowie die Verwaltungsschule in Heidenheim. 
Wir gratulieren ihr herzlich zu diesem Erfolg und freuen uns, dass 
sie nach ihrer Ausbildung als Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt 
übernommen werden konnte und heißen sie herzlich willkommen. 
Für ihre neue Aufgabe wünschen wir alles Gute. 
Bürgermeister Christoph Hald gratulierte ihr auch im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen zur erfolgreichen Prüfung. 

Gelbes Band an Obstbäumen = 
Selbstpflücken ausdrücklich erwünscht 
Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen, Beeren – wenn sich die 
Sträucher und Bäume vor Früchten biegen, kommt so mancher 
Baumbesitzer mit dem Pflücken nicht mehr hinterher. Viele Kilo-
gramm Obst verderben dadurch jährlich. Diese Form der Lebens-
mittelverschwendung möchte die Aktion "Gelbes Band" aufhalten. 
Wer selbst Obstbäume oder Sträucher bewirtschaftet, aber in der 
Erntesaison nicht hinterherkommt, markiert den Ertrag seiner Bäu-
me mit dem „gelben Band“ als Allgemeingut. Die Gemeinde geht 
mit gutem Beispiel voran und markierte die gemeindeeigenen Obst-
bäume mit „gelben Bändern“ freut sich Bürgermeister Christoph 
Hald und bedankte sich bei Bauhofmitarbeiter Dennis Koch für das 
markieren. 

Bauhofmitarbeiter Dennis Koch mit Bürgermeister Christoph Hald an 
einem Obstbaum der Gemeinde mit gelbem Band

Sie sind selbst Obstbaum-Besitzer und haben zu wenig Zeit das 
Obst abzuernten? Dann melden Sie sich im Rathaus in Gschwend 
(Tel. 07972/681-62 oder E-Mail: sarah.exner@gschwend.de) und 
unterstützen Sie das Projekt „Gelbes Band“. 
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Erholungsort im Schwäbischen Wald mit den Feriengebieten 
Frickenhofer Höhe und Hagberg
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Die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke finden Sie auf der Seite 2.

Erststimme

Zweitstimme
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*  Grundpreis gilt für Werbemittler

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
ROSENSTEIN (VGR)
VERBREITUNGSGEBIET
Heubach, Lautern, Beuren, Buch
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof
Böbingen/Rems, Beiswang
Heuchlingen, Holzleuten
Mögglingen

ERSCHEINUNGSTAG
Freitags (bis spätestens 12 Uhr)

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 17 Uhr

ANZEIGENSCHLUSS FÜR  
FARBANZEIGEN IN VERBINDUNG 
MIT DER GESAMTBELEGUNG
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
4 100 Exemplare Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 0,89 € + MwSt. 1,07 € + MwSt. 1,23 € + MwSt.

Grundpreis* 1,05 € + MwSt. 1,26 € + MwSt. 1,44 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 2,78 € + MwSt. 3,26 € + MwSt. 3,92 € + MwSt.

Grundpreis* 3,27 € + MwSt. 3,84 € + MwSt. 4,61 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

GESAMTBELEGUNG
ALLE AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER 
(siehe Übersicht auf Seite 2)

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
16 610 Exemplare

ANZEIGENPREISE

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren
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KOMBINATION NORD

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf, Gschwend, Leintal-Frickenhofer Höhe 
Mutlangen, Spraitbach, Herlikofen, Hussenhofen,  
Großdeinbach 
Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
8 630 Exemplare

KOMBINATION SÜD

VERBREITUNGSGEBIET
Straßdorf, Rechberg, Waldstetten, Bettringen, 
Bargau, Degenfeld, VG Rosenstein

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
7 980 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,64 € + MwSt. 1,97 € + MwSt. 2,27 € + MwSt.

Grundpreis* 1,93 € + MwSt. 2,32 € + MwSt. 2,67 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,54 € + MwSt. 1,85 € + MwSt. 2,13 € + MwSt.

Grundpreis* 1,81 € + MwSt. 2,17 € + MwSt. 2,50 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren
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KOMBINATION 1

VERBREITUNGSGEBIET
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler
Herlikofen, Hussenhofen
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau
Rechberg, Straßdorf

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
4 300 Exemplare

KOMBINATION 2

VERBREITUNGSGEBIET
Waldstetten, Wißgoldingen 
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler 
Straßdorf, Rechberg 

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 880 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,49 € + MwSt. 1,79 € + MwSt. 2,06 € + MwSt.

Grundpreis* 1,76 € + MwSt. 2,11 € + MwSt. 2,43 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,44 € + MwSt. 1,73 € + MwSt. 1,99 € + MwSt.

Grundpreis* 1,70 € + MwSt. 2,04 € + MwSt. 2,35 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren
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KOMBINATION 3

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf 
Gschwend 
Spraitbach

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 560 Exemplare

KOMBINATION 5

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf 
Mutlangen 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

VERBREITETE AUFLAGE
3 790 Exemplare

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,39 € + MwSt. 1,67 € + MwSt. 1,91 € + MwSt.

Grundpreis* 1,63 € + MwSt. 1,96 € + MwSt. 2,25 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1. Buntfarbe 2.+3. Buntfarbe

Ortspreis 1,42 € + MwSt. 1,71 € + MwSt. 1,97 € + MwSt.

Grundpreis* 1,67 € + MwSt. 2,01 € + MwSt. 2,32 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren



9EINZELBELEGUNG  ORTSPREIS

Amtsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Alfdorf  1590  0,73 € + MwSt.  0,87 € + MwSt.  1,01 € + MwSt.

Gschwend  1190  0,68 € + MwSt.  0,81 € + MwSt.  0,94 € + MwSt.

Mutlangen  1120  0,68 € + MwSt.  0,81 € + MwSt.  0,94 € + MwSt.

Spraitbach   780  0,66 € + MwSt.  0,79 € + MwSt.  0,91 € + MwSt.

Waldstetten  1520  0,73 € + MwSt.  0,87 € + MwSt.  1,01 € + MwSt.

VG Rosenstein
Heubach, Bartholomä,
Böbingen,Heuchlingen, Mög-
glingen

 4100  0,89 € + MwSt.  1,07 € + MwSt.  1,23 € + MwSt.

Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Leinzell, 
Obergröningen, Schechingen

 2010  0,88 € + MwSt.  1,06 € + MwSt.  1,22 € + MwSt.

AMTSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS

Alfdorf Donnerstag Dienstag 12 Uhr 
Gschwend Donnerstag Dienstag 14 Uhr 
Mutlangen Freitag Mittwoch 15 Uhr 
Spraitbach Freitag Mittwoch 17 Uhr 
Waldstetten Freitag Mittwoch 12 Uhr
VG Rosenstein Freitag Dienstag 17 Uhr
Leintal-Frickenhofer Höhe Donnerstag Montag 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS 

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler Freitag Dienstag 13 Uhr 
Herlikofen, Hussenhofen Freitag Dienstag 13 Uhr 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau Donnerstag Dienstag 11 Uhr 
Rechberg, Straßdorf Donnerstag Dienstag 10 Uhr 

Städt. Mitteilungsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

 1540  0,77 € + MwSt.  0,93 € + MwSt.  1,07 € + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

  860  0,68 € + MwSt.  0,82 € + MwSt.  0,94 € + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

 1080  0,69 € + MwSt.  0,83 € + MwSt.  0,95 € + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

  820  0,68 € + MwSt.  0,82 € + MwSt.  0,94 € + MwSt.



10EINZELBELEGUNG  GRUNDPREIS*
*Grundpreis gilt für Werbemittler

Amtsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Alfdorf  1590  0,85 € + MwSt.  1,02 € + MwSt.  1,17 € + MwSt.

Gschwend  1190  0,80 € + MwSt.  0,96 € + MwSt.  1,10 € + MwSt.

Mutlangen  1120  0,80 € + MwSt.  0,96 € + MwSt.  1,10 € + MwSt.

Spraitbach   780  0,77 € + MwSt.  0,93 € + MwSt.  1,06 € + MwSt.

Waldstetten  1520  0,85 € + MwSt.  1,02 € + MwSt.  1,17 € + MwSt.

VG Rosenstein
Heubach, Bartholomä,
Böbingen,Heuchlingen, Mög-
glingen

 4100  1,05 € + MwSt.  1,25 € + MwSt.  1,45 € + MwSt.

Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Leinzell, 
Obergröningen, Schechingen

 2010  1,04 € + MwSt.  1,25 € + MwSt.  1,44 € + MwSt.

Städt. Mitteilungsblätter
Verbreitete 
Auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis 
 1. Buntfarbe

mm-Preis 
2.+3. Buntfarbe

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

 1540  0,90 € + MwSt.  1,09 € + MwSt.  1,25 € + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

  860  0,79 € + MwSt.  0,95 € + MwSt.  1,09 € + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

 1080  0,80 € + MwSt.  0,97 € + MwSt.  1,11 € + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

  820  0,79 € + MwSt.  0,95 € + MwSt.  1,09 € + MwSt.

AMTSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS

Alfdorf Donnerstag Dienstag 12 Uhr 
Gschwend Donnerstag Dienstag 14 Uhr 
Mutlangen Freitag Mittwoch 15 Uhr 
Spraitbach Freitag Mittwoch 17 Uhr 
Waldstetten Freitag Mittwoch 12 Uhr
VG Rosenstein Freitag Dienstag 17 Uhr
Leintal-Frickenhofer Höhe Donnerstag Montag 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER ERSCHEINUNGSTAG ANZEIGENSCHLUSS 

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler Freitag Dienstag 13 Uhr 
Herlikofen, Hussenhofen Freitag Dienstag 13 Uhr 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau Donnerstag Dienstag 11 Uhr 
Rechberg, Straßdorf Donnerstag Dienstag 10 Uhr 
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E-MAIL  technik@einhornverlag.de

    Sollten Sie große Datenmengen übertragen wollen, bitten wir Sie, 
diese mit einem Komprimierungsprogramm (WinZip) zu packen.

DATENTRANSFER  Nach vorheriger Absprache erhalten Sie von uns die Zugangsdaten.
ÜBER FTP-SERVER 

DRUCKDATEN  Anzeigen für Amts- und Mitteilungsblätter senden Sie bitte als EPS 
oder PDF-Datei direkt an unsere zuständigen Mediaberater/innen.  
Die PDF-Dateien und EPS sollten ASCII-codiert sein und keine anderen 
Komprimierungen als LZW enthalten.

   Bitte fügen Sie uns ein PDF zur Ausgabe-Prüfung bei.
    Schriften müssen in der PostScript-Datei enthalten sein, ebenso im 

EPS. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr DTP-System Schriften 
integriert, wandeln Sie die Schriften in Zeichenwege um.

   Für eventuelle Fragen sind wir gerne für Sie unter  
Telefon 0 7171/ 9 27 80-18 oder -27 erreichbar.

SATZSPIEGEL 185 mm breit, 269 mm hoch

SPALTENZAHL 4 Spalten

SPALTENBREITE 1-spaltig  43 mm, 2-spaltig  90 mm
  3-spaltig 138 mm, 4-spaltig 185 mm

DRUCKVERFAHREN Offsetdruck

DRUCKUNTERLAGEN Digitale Daten

PLATZIERUNG Auf Anfrage (keine Gewähr)

DRUCKAUFLAGE WÖCHENTLICH 16 610 Exemplare

TECHNISCHE  ANGABEN

DATENÜBERTRAGUNG

Malstaffel

 6 Veröffentl.  5 % Rabatt

12 Veröffentl. 10 % Rabatt

24 Veröffentl. 15 % Rabatt

48 Veröffentl. 20 % Rabatt

Titelstaffel* bei Belegung von

2 Titel 2,00 % 6 Titel 7,00 %

3 Titel 3,50 % 7 Titel 8,00 %

4 Titel 5,00 % ab 8 Titel 9,00 %

5 Titel 6,00 %

*  Identische Anzeigen bei Belegung in mehreren Amts-  
und Mitteilungsblättern innerhalb einer Woche

* Titelrabatt gilt nicht bei Kombinationsschaltung

RABATTE innerhalb eines Abschlussjahres
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ANLIEFERUNG

Bis spätestens Freitag 12 Uhr vor der Erscheinungswoche
Lieferadresse: einhorn-Verlag+Druck GmbH, Sebaldplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Mo-Do. 8.00–17.00 Uhr
Fr. 8.00–12.00 Uhr

ABHOLUNG DURCH DEN VERLAG

bis 10 km  15,00 b  + MwSt.

bis 15 km  25,00 b  + MwSt.

bis 20 km  35,00 b  + MwSt.

ab 20 km  45,00 b  + MwSt.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR PROSPEKTVERTEILUNG

1.  Fehlstreuungen, Doppelbelegungen und Fehlbelegungen sind nicht völlig auszuschließen. Ein zumutbares Maß 
darf nicht überschritten werden, branchenüblich sind ca. 2 Prozent.

2.  Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, 
ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig wird.

3.  Die Beilagen müssen sauber in Schachteln, Kisten oder auf Paletten angeliefert werden. Die Beilagen sollten 
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt  sein. 

4.  Bitte liefern Sie die Beilagen mit einem Lieferschein an, der das zu belegende Objekt, den Beilagentermin, den 
Beilagen-Auftraggeber, Motiv, Absender und Empfänger, Anzahl der Verpackungen und Gesamtstückzahl der 
gelieferten Beilagen beinhalten. Die Verpackungseinheiten dürfen nicht mehr als 10 kg wiegen.

PROSPEKTBEILAGEN

BEILAGENPREISE FÜR ABONNENTENAUFLAGE

Teilbelegungen sind möglich (nur ganze Stadtteile und Gemeinden). 
Mindestbetrag bis 750 Exemplare: Ortspreis 85 a, Grundpreis 99,50 a
Auflagenzahlen sind beim Verlag zu erfragen.

Beilagenpreise (Lang DIN, DIN A5 und Übergrößen)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 102,50 b  
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 120,– b
+ MwSt.

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +4,40 b 

Grundpreis +5,17 b 

Mindestlohnzuschlag
pro 1000 
Exemplare

+3,00 b 

Maximale Größe DIN A4 (210 x 297 mm),  
Maximales Gewicht 35 g
10 % Rabatt auf Beilagen, die durch  
den einhorn-Verlag hergestellt wurden.

Bei Stornierung gebuchter Beilagen nach Freitag, 
12.00 Uhr, erheben wir eine Stornogebühr  
von 80,– b + Mwst.

Beilagenpreise (DIN A4)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 93,– b  
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 109,– b  
+ MwSt. 

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +3,70 b 

Grundpreis +4,35 b 

Mindestlohnzuschlag
pro 1000 
Exemplare

+3,00 b 

Resthaushaltverteilung nicht möglich.



13BEILAGENSTÜCKZAHLEN  
AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER

ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf  1480 Expl.
GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten  1080 Expl.
MUTLANGEN, Pfersbach 1050 Expl.
SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen  710 Expl.
WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel  1410 Expl.

ESCHACH, Holzhausen, Seiferthofen   440 Expl.
GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen  530 Expl.
LEINZELL  360 Expl.
OBERGRÖNINGEN 80 Expl. 
SCHECHINGEN, Leinweiler  500 Expl.
 ––––––––––
 1910 Expl.

Heubach, Lautern, Beuren, Buch 1330 Expl.
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof  450 Expl.
Böbingen/Rems, Beiswang  790 Expl.
Heuchlingen, Holzleuten  360 Expl.
Mögglingen  790 Expl.
 ––––––––––
 3720 Expl.

BARGAU 465 Expl.
BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld  640 Expl.
DEGENFELD 105 Expl.
WEILER IN DEN BERGEN 200 Expl.
 ––––––––––
 1410 Expl.

HERLIKOFEN 450 Expl.
HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern  310 Expl.
 ––––––––––
 760 Expl.

GROSSDEINBACH, 
Kleindeinbach, Hangendeinbach,  
Radelstetten, Wustenriet, Waldau 300 Expl.
LINDACH 410 Expl.
REHNENHOF  140 Expl.
WETZGAU  120 Expl.
 ––––––––––
 970 Expl.

RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler 230 Expl.
STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts 520 Expl.
 ––––––––––
 750 Expl.

BEILAGENGESAMTAUFLAGE: 15 250 Expl.



14DIGITALE WERBEFORMEN & PREISE
NEUE CHANCEN  
FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG

Mit unserem »einhorn-App-Banner« bieten wir Ihrem Unternehmen eine moderne Plattform zur Akquise und 
Kundenbindung an. 

Rund 10 000 unserer Abonnenten nutzen die kostenlose App des einhorn-Verlags. Durch die digitale Darstellung  
aller Amts- und Mitteilungsblätter und weiterer Magazine ist eine lange Präsenz gewährleistet.

Wir können Ihre Anzeige verwenden (Zusendung bevorzugt in einem Vektor-Format wie PDF oder EPS),  
oder unsere Grafikabteilung gestaltet Ihren Werbebanner nach Ihren Wünschen. Zusätzlich ist eine Verlinkung 
z. B. auf Ihre Website möglich.

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Werbung zielgerichtet zu platzieren. 

einhorn-App Banner

einhorn-App Banner Auflösung

Tablet (Hochkant) 1536 x 600 Pixel

Tablet (Quer) + Webversion 2048 x 600 Pixel

Smartphone 1242 x 900 Pixel

Preise für einhorn-App Banner bei gleichzeitiger Schaltung einer kostenpflichtigen Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 50,00 Euro 90,00 Euro 160,00 Euro

Agenturpreis 58,50 Euro 106,00 Euro 188,00 Euro

Preise für einhorn-App Banner ohne Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 75,00 Euro 135,00 Euro 240,00 Euro

Agenturpreis 88,00 Euro 158,00 Euro 282,00 Euro

* Längere Laufzeiten sind möglich.

Alle Preise in € zzgl. MwSt. Unsere Mediaberater beraten Sie umfangreich und unterbreiten Ihnen ein auf Sie  
zu geschnittenes Angebot.

DIGITAL
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IHRE WEB-PRÄSENZDREI PAKETE

• Basisdesign
• bis zu 3 Unterseiten
• 3 Agenturfotos
• 1 Änderung pro Monat
• 1 E-Mail-Konto
• SEO (Suchmaschinenoptimierung) 
• Bildergalerie (10 Bilder)

* zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr i.H.v. 150,– € (zzgl. MwSt.) 
 Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

 49,90 € mtl.*

 
Bestens geeignet für  
kleinere Websites.  
Modern, schlank und 
günstig.

Starter

• individuelles Design
• bis zu 7 Unterseiten
• 6 Agenturfotos
• 4 Änderungen pro Monat
• 5 E-Mail-Konten
• SEO mit Google-Eintrag
• Bildergalerie (15–20 Bilder)
• Bild-Slider (max. 10 Bilder)
• Blog
• Social Media Buttons

* zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr i.H.v. 200,– € (zzgl. MwSt.) 
 Laufzeit: 2 Jahre, danach monatlich kündbar

64,90 € mtl.*

Umfangreichere Infosei-
ten, z. B. mit Unterneh-
mensdarstellung, mit 
erweitertem Design und 
mehr Funktionen.64,90 € mtl.*

Umfangreichere Infosei-
ten, z. B. mit Unterneh-
mensdarstellung, mit 
erweitertem Design und 
mehr Funktionen. 64,90 € mtl.*

Umfangreichere Infosei-
ten, z. B. mit Unterneh-
mensdarstellung, mit 
erweitertem Design und 
mehr Funktionen.

Profi

• ausgefeiltes Design
• bis zu 15 Unterseiten
• 10 Agenturfotos
• 8 Änderungen pro Monat
• 10 E-Mail-Konten
• SEO mit Google-Eintrag
• SEO-Text (2 Stunden inklusiv)
• Bildergalerie (15–20 Bilder)
• HTML5-Slider (max. 12 Bilder)
• Blog
• Social Media Buttons
• Performance-Optimierung
• Einbindung externer Medien

* zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr i.H.v. 250,– € (zzgl. MwSt.) 
 Laufzeit 2 Jahre, danach monatlich kündbar

 79,90 € mtl.*

Webauftritt mit viel 
Inhalt, z. B. Produkt-
portfolio und Media- 
einbindung. Das alles in 
raffiniertestem Design.

Premium

Mieten Sie doch einfach Ihren Webauftritt
schnell | einfach | individuell | kompetent | rundum sorglos | kostengünstig

DREI SCHRITTE
Schritt 1 – Beratung
Wir beraten Sie ausführlich und  
kostenlos, wie Sie mit Ihrem Web-
auftritt Ihre Zielgruppe am besten 
erreichen.

Schritt 2 – Paket wählen
Starter, Profi oder Premium – wir ha-
ben drei Pakete für Sie zur Auswahl.  
Sie können Ihren Webauftritt jeder-
zeit erweitern und in ein höheres 
Paket wechseln.

Schritt 3 – Daten übermitteln
Sie übermitteln uns Ihre Daten wie 
Texte, Bilder und Logos, und wir ge-
stalten Ihre neue Homepage, schnell 
und unkompliziert.



 1.  »Anzeigenauftrag« im Sinn der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungstreibenden oder sonstigen Inseraten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

 2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

 3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

 5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist.

 6.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Rathäusern und Bezirksämtern, bei Vertretern oder sonstigen Außenstellen 
aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 7.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

 8.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachen des Auf-
trages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auf-
tragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus  auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

 9.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt Änderungen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

10.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11.  Bei fernmündlich bzw. per Telefax aufgegebenen Anzeigen, oder bei fernmündlich bzw. per Telefax veranlassten Änderungen sowie für Fehler infolge undeutlicher 
Niederschrift, übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.

12.  Bei der Übersendung von digitalen Druckunterlagen muss getrennt eine schriftliche Auftragserteilung mit allen Angaben die für die Abwicklung erforderlich sind, 
erfolgen. Hierzu gehört besonders ein Ausdruck des zu belichtenden Dokuments, Zusammendruck und Farbauszüge, Erscheinungstermin, Ausgabe, Anzeigengröße 
und Ansprechpartner mit Telefonnummer.

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber dreißig Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Beim Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen, hat der Auftraggeber zu tragen.

17.  Bei Stornierung einer gebuchten Prospektbeilage nach Freitag, 12.00 Uhr vor der Erscheinungswoche, entstehen für den Auftraggeber Stornogebühren in Höhe 
von 80,– € + Mwst..

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibe-
briefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge werden vier Wochen aufbewahrt.  Zuschriften, die in 
dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse 
und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20.  Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des 
Verlags zu halten. Eine vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Anzeigen und Beilagen 
aus dem Ortsgeschäft werden über Werbungsmittler angenommen und zum Grundpreis abgerechnet. Anzeigen zu ermäßigten Grundpreisen (Ortspreise) werden 
nicht provisioniert.

21.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögens ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleute, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

22. Die DSGVO wird angewandt. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.einhornverlag.de.

23. Die AGB von einhorn digital finden Sie auf www.einhorn-digital.de.

ALLGEMEINE  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


